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 Bekanntmachungsanordnung  
Schiedsämter in Velbert-Mitte (42551) und 

 Velbert-Mitte (PLZ 42549) 
 

Gemäß Nr. 2 der Verwaltungsvorschriften zu § 5 des Gesetzes über das Schiedsamt in den Ge-
meinden des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.11.2021, in der zur Zeit gültigen Fassung mache ich hiermit die Namen und die Amtssitze der 
Schiedspersonen für den Schiedsamtsbezirk Velbert-Mitte und die Namen und Amtssitze ihrer 
Stellvertretungen bekannt: 
 
Schiedsamtsbezirk Velbert-Mitte (PLZ 42551) 
Schiedsfrau: Frau Michaela Scheffler, Martin-Luther-Straße 10, 42551 Velbert 
Stellvertreterin: Frau Dörte Frisch, Paracelsusstraße 90a, 42549 Velbert 
 
Schiedsamtsbezirk Velbert-Mitte (PLZ 42549) 
Schiedsfrau: Frau Dörte Frisch, Paracelsusstraße 90a, 42549 Velbert 
Stellvertreterin: Frau Michaela Scheffler, Martin-Luther-Straße 10, 42551 Velbert 
 
Velbert, den 27.10.2022 
gez. Dirk Lukrafka 
 

-------------------------------------------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe der Daten 

im Zusammenhang mit Wahlen, Ehe- und Altersjubiläen, an Ad-
ressbuchverlage sowie an öffentlich-rechtliche Religionsge-

meinschaften nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten im Zusammenhang mit Wahlen 
 
Gemäß § 50 Absatz 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) besteht das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 50 Absatz 1 BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu wi-
dersprechen. 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kom-
munaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die 
Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, 
der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung 
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder 
zu vernichten. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebe-
hörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Gemäß § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz (BMG) besteht das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen. 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder 
Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen 
über: 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 

 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 
jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. Und jedes folgende Ehejubiläum. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebe-
hörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Gemäß § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz (BMG) besteht das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 50 Absatz 3 BMG an Adressbuchverlage zu widersprechen. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über: 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse 
in Buchform) verwendet werden. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebe-
hörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 
 
Gemäß § 42 Absatz 2 Satz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) besteht das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 42 Absatz 2 BMG widersprechen zu können. 
 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft Familienangehörige, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebe-
hörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 
 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
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5. derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG sowie 
7. Sterbedatum. 
 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwe-
cke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese 
Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem 
Widerruf. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift an die Stadt Velbert -ServiceBüro-, Thomasstr. 
1, 42551 Velbert zu richten. Der Widerspruch kann auch bei einer persönlichen Vorsprache im  
ServiceBüro der Stadt Velbert erklärt werden. 
 
Der Vordruck zum Widerspruch gegen die Datenweitergabe steht auf den Internetseiten der Stadt 
Velbert als Download zur Verfügung. 
 
Velbert, im Oktober 2022 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez.Timo Schönmeyer 
 

-------------------------------------------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung zur  
Datenübermittlung an das Bundesamt für  

Personalmanagement der Bundeswehr 
 
Nach § 58c Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz) 
übermittelt die Meldebehörde zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial dem Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr bis zum 31.03.2023 folgende Daten zu Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Jahr 2024 volljährig werden (Geburtsjahr 2006): 
 
1. Familienname 
2. Vornamen, 
3. gegenwärtige Anschrift. 
 
Die erhobenen Daten dürfen nur zur Übersendung von Informationsmaterial über Tätigkeiten in den 
Streitkräften verwendet werden. Sie sind zu löschen, wenn die Betroffenen dies verlangen, spätes-
tens jedoch nach Ablauf eines Jahres nach der erstmaligen Speicherung der Daten beim Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bundeswehr. 
 
Eine Datenübermittlung nach § 58 c Absatz 1 Satz 2 Soldatengesetz ist nur zulässig, soweit die 
Betroffenen nach § 36 Absatz 2 Bundesmeldegesetz der Datenübermittlung nicht widersprochen 
haben. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift an die Stadt Velbert -ServiceBüro- Thomasstr. 
1, 42551 Velbert zu richten. Der Widerspruch kann auch bei einer persönlichen Vorsprache im  
ServiceBüro der Stadt Velbert erklärt werden. 
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Der Vordruck zum Widerspruch gegen die Datenweitergabe steht auf den Internetseiten der Stadt 
Velbert als Download zur Verfügung.  
 
Velbert, im Oktober 2022 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Timo Schönmeyer 
 

-------------------------------------------- 
 

Öffentliche Ausschreibungen 
 

Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR schreiben folgende Arbeiten aus: 
 

 Betonsanierung Bestandsbecken Panoramabad Velbert 

 Überwachung des Grundstücks der Technischen Betriebe Velbert AöR 

 Sanierungsmanagement im Rahmen des Integrierten Quartierskonzepts Velbert-Neviges 

 Kompakt-WC-Anlage 
 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden. 
 

-------------------------------------------- 
 

Sitzungsplan der Rats- und Ausschusssitzungen 
 

unter dem Vorbehalt von Änderungen 
 
Mittwoch,  02.11., Bezirksausschuss Velbert-Langenberg 

   (Bürgerhaus Langenberg) 
 
 Donnerstag, 03.11., Ausschuss f. Digitalisierung 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Dienstag, 08.11., Ausschuss für Klima und Umwelt 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Donnerstag,  10.11., Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Dienstag,  15.11., Haupt- und Finanzausschuss 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Dienstag, 22.11., Jugendparlament – Konstituierende Sitzung 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
**) Dienstag, 22.11., Ausschuss f. Kultur- und Sportförderung 
  (bisher 25.10.) (Foyer des Museums) 
 

 Mittwoch, 23.11., Verwaltungsrat TBV AöR 
  (bisher 17.11.) (Sitzungssaal TBV) 
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 Donnerstag, 24.11., R a t   d e r   S t a d t  
   - Sondersitzung – (Konzern Stadt) 
   (Bürgerhaus Langenberg) 
 
 Dienstag,  29.11., R a t   d e r   S t a d t  
   (Bürgerhaus Langenberg) 
 

 Mittwoch, 30.11., Betriebsausschuss KVBV 
   (Rathaus, Saal Velbert) 

 
 Donnerstag, 01.12., Integrationsrat 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Dienstag,  06.12., Haupt- und Finanzausschuss 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 

**) Dienstag, 08.12., Ausschuss f. Soziales, Familie und  
   Senioren 
  (bisher 26.10.) (Rathaus, Saal Velbert) 

 
 Dienstag,  13.12., R a t   d e r   S t a d t  
   (Bürgerhaus Langenberg) 
 
 Donnerstag, 15.12., Verwaltungsrat TBV AöR 
  (bisher 08.12.) (Rathaus, Saal Velbert) 
 
*) Dienstag, 20.12., Jugendhilfeausschuss 
   - Sondersitzung - 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse beginnen in der Regel um 17.00 Uhr. 
 
*) neu aufgenommene Termine  

**) Terminänderungen 
 

 


